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THEMEN IN DIESER AUSGABE

Ermäßigter Umsatzsteuersatz 
für Restaurationsleistungen 
läuft nach derzeitigem Stand 
am 31.12.2023 aus

Seit der Corona-Zeit gilt für Restaurations- 
und Verpflegungsleistungen (mit Ausnahme 
der Abgabe von Getränken) der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz von 7 %. Nach derzeitigem 
Gesetzesstand läuft diese Regelung mit dem 
31.12.2023 aus, so dass dann auf diese Leis-
tungen wieder der reguläre Umsatzsteuersatz 
von 19 % zur Anwendung kommt.

  PRAXISTIPP

Handlungsempfehlung: Sollte der Gesetz-
geber nicht eine erneute Verlängerung be-
schließen, müssen betroffene Unternehmer 
sich hierauf einstellen. Insoweit sind dann ab 
dem 1.1.2024 in den Kassen und Rechnungs-
programmen hinterlegte Preise zu ändern. Ggf. 
sind Preislisten usw. zu überprüfen. Individu-
ell ist zu prüfen, ob die erhöhte Umsatzsteuer 
an die Kunden weitergegeben werden kann. Zu 
beachten ist dies insbesondere auch bei lang-
fristigen Buchungen, z. B. für Feiern o. ä. Auch 
würde dann ab dem 1.1.2024 wieder die Unter-
scheidung zwischen Speisen zum Mitnehmen 
(dann 7 %) und zum Verzehr an Ort und Stelle 
(dann regelmäßig 19 %) erforderlich.

Verluste bei Kapitalanlagen

Sind Wertminderungen bei Kapitalanlagen ein-
getreten, ist zu prüfen, ob und inwieweit ihre 
Geltendmachung als ausgleichsfähige Verluste 
möglich und sinnvoll ist. Im Grundsatz erkennt 
die FinVerw mittlerweile

   der Rechtsprechung folgend

  Verluste aus Kapitalanlagen umfassend an, 
so z. B. der Verfall von Optionen oder das 
Wertloswerden von Knock-out-Produkten. Ge-
gebenenfalls kann es sich anbieten, bis zum 
Jahresende noch bewusst eingetretene Buch-
verluste, z. B. durch Veräußerung der Wert-
papiere, zu realisieren. Problematisch ist al-
lerdings die steuerliche Behandlung solcher 
Verluste. Gesetzlich wurden in mehrfacher 
Weise Verlustverrechnungsbeschränkungen 
umgesetzt. Grundsätzlich können Verluste 
bei Kapitalvermögen nur mit Gewinnen aus 
Kapitalvermögen verrechnet werden. Daneben 
bestehen eigene Verlustverrechnungskreise, 
z. B. für Aktienveräußerungsgeschäfte. Zudem 
ist die Verrechnungsmöglichkeit mittlerweile 
für etliche Kapitalverluste auf 20 000 € je Jahr 
begrenzt worden. Nicht verrechenbare Ver-
luste können insoweit nur in späteren Jah-
ren geltend gemacht werden. Insoweit muss 
individuell geprüft werden, ob sich Verluste 
bei Kapitalanlagen tatsächlich im aktuellen 
Jahr steuerlich auswirken.

Hinweis: Allerdings ist fraglich, ob diese 
Verlustverrechnungsbeschränkungen ver-

fassungsmäßig sind. So hat der BFH mit Be-
schluss vom 17.11.2020 (Az. VIII R 11/18) dem 
BVerfG die Frage vorgelegt, ob die Verlustver-
rechnungsbeschränkung insoweit verfassungs-
gemäß ist, als Verluste aus der Veräußerung 
von Aktien nur mit Gewinnen aus der Ver-
äußerung von Aktien verrechnet werden dür-
fen. In der Praxis sollten realisierte Verluste 
stets in der Steuererklärung geltend gemacht 
werden und eine Nichtberücksichtigung ggf. 
mit Hinweis auf das anhängige Verfahren ver-
fahrensrechtlich offengehalten werden.

Einbringung einer Abfin-
dungszahlung in ein Wertgut-
haben: regelmäßig noch keine 
Lohnsteuerpflicht

Vielfach sind Umstrukturierungen, Standort-
schließungen oder -verlagerungen damit ver-
bunden, dass ausscheidenden Mitarbeitern um-
fangreiche Abfindungszahlungen angeboten 
werden. Dies ist für die ausscheidenden Mit-
arbeiter zwar oftmals finanziell attraktiv, führt 
aber regelmäßig zu hohen Steuerzahlungen. In-
soweit kommt zwar grds. bei der Berechnung 
der Lohnsteuer die 1/5-Reglung zur Anwendung, 
diese entfaltet aber bei Stpfl., die über höhe-
re Einkommen verfügen, oftmals keine oder 
keine maßgebliche Entlastung. Ein gerade 
bei älteren Arbeitnehmern sehr beliebtes Mo-
dell zur Optimierung der Lohnsteuerbelastung 
ist die Übertragung der Abfindungszahlung 
in ein Wertguthabenkonto zur Finanzierung 
eines Vorruhestandes. Diese Gestaltung ist als 
„Mannheimer Modell“ bekannt. Bei diesem Mo-
dell wird eine Einmalzahlung einem Wertgut-
haben zugeführt und dieses bei Ausscheiden 
des Arbeitnehmers auf die DRV Bund über-
tragen. Das Freistellungsgehalt zur Finanzie-
rung eines Vorruhestands wird monatlich bei 
der DRV Bund abgerufen.

Unterschiedlich wird die Frage beantwortet, 
ob dieses Modell sozialversicherungsrecht-
lich so zulässig ist. Als problematisch stellte 
sich diese Frage aber v. a. für die lohnsteuer-
liche Behandlung heraus. So hatte das FG 
Berlin-Brandenburg für einen solchen Fall ent-
schieden, dass Abfindungen, die aus Anlass der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt 
würden und auf ein Wertguthaben transferiert 
werden, mit der Erlangung der wirtschaft-
l ichen Verfügungsmacht über den Betrag 

als zugeflossen gelten würden und damit der 
Lohnsteuer unterliegen. Dieser Sichtweise hat 
nun aber der BFH in dem Revisionsverfahren 
ausdrücklich widersprochen. Mit Urteil vom 
3.5.2023 (Az. IX R 25/21) hat dieser klargestellt, 
dass dem Arbeitnehmer Arbeitslohn (im Streit-
fall eine Entlassungsentschädigung) auch dann 
nicht zufließt, wenn die Vereinbarung über die 
Zuführung zu einem Wertguthaben des Arbeit-
nehmers oder die vereinbarungsgemäße Über-
tragung des Wertguthabens auf die DRV Bund 
sozialversicherungsrechtlich unwirksam sein 
sollten, soweit alle Beteiligten das wirtschaft-
liche Ergebnis gleichwohl eintreten und be-
stehen lassen. Damit wird diese Vorgehens-
weise zur Erreichung eines Aufschubs der Lohn-
steuerbelastung auf die Abfindung bestätigt 
und kann in der Praxis eingesetzt werden.

Hinweis: Die Arbeitgeberpflichten zur Ein-
behaltung und Abführung der bis dahin nicht 
erhobenen Lohnsteuer treffen die DRV Bund, 
sobald das Wertguthaben in Anspruch ge-
nommen wird.

Freiwillige Einlagen zur  
Sicherstellung der Verlustver-
rechnung

Bei Gesellschaftern, die für Schulden der Ge-
sellschaft nur beschränkt haften, also ins-
besondere bei Kommanditisten, ist die Möglich-
keit des Ausgleichs von ihnen zuzurechnenden 
steuerlichen Verlusten der Gesellschaft mit 
anderen positiven Einkünften grundsätzlich 
auf die geleistete Einlage begrenzt. Vor dem 
Hintergrund, der in einigen Branchen schwie-
rigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
tritt vermehrt der Fall auf, dass die Gesell-
schaft 2023 mit einem steuerlichen Verlust 
abschließen wird. In diesen Fällen sollte die 
steuerliche Verrechenbarkeit der Verlustanteile 
der Gesellschafter mit anderen Einkünften ge-
prüft werden. Ist eine steuerliche Verrechenbar-
keit im Jahr 2023 nicht oder nicht vollständig zu 
realisieren, weil durch die Verluste das Kapital-
konto negativ würde oder dieses bereits im ne-
gativen Bereich ist, sind diese nur mit Gewinn-
anteilen aus dem Gesellschaftsanteil in Folge-
jahren verrechenbar (verrechenbare Verluste). 
Das Verlustverrechnungspotenzial kann u. U. 
durch geeignete Maßnahmen, die allerdings 
noch in 2023 ergriffen werden müssen, er-
höht werden.
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  PRAXISTIPP

Handlungsempfehlung: Zunächst ist erforderlich, dass ein etwaiger steuerlicher Verlustanteil schon vor dem Ende des Wirtschaftsjahrs mög-
lichst exakt prognostiziert wird. Zur Sicherstellung einer umfassenden Verlustverrechnung stehen dann verschiedene Gestaltungsmaßnahmen 
(z. B. die Erbringung von Bar- und Sacheinlagen oder die Erhöhung des Kapitalkontos durch Umwandlung von Gesellschafterforderungen in 
eine gesamthänderisch gebundene Rücklage) zur Verfügung. Die Konsequenzen – v. a. auch nichtsteuerlicher Art – derartiger Maßnahmen sind 
bedeutsam, so dass dringend anzuraten ist, steuerrechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Zu beachten ist die aktuelle Rechtsprechung des BFH, nach der freiwillige Einlagen nur dann das Verlustverrechnungspotenzial erhöhen, wenn 
diese Einlagen gesellschaftsrechtlich zulässig sind. Eine hinreichende gesellschaftsrechtliche Grundlage kann sich aus einer ausdrücklichen 
Gestattung freiwilliger Einlagen des Kommanditisten im Gesellschaftsvertrag ergeben oder aus den gesellschaftsvertraglichen Regelungen 
zur Kontenführung herzuleiten sein. So kann der Gesellschaftsvertrag beispielsweise vorsehen, dass freiwillige Einlagen der Kommanditisten 
als Teil der Kapitalanteile oder aber als Rücklage auszuweisen sind. Eine gesellschaftsrechtliche Grundlage kann auch in einem wirksamen 
Gesellschafterbeschluss über die Zulässigkeit einer entsprechenden Einlage liegen

Handlungsempfehlung: In der Praxis muss also im Zweifel ein wirksamer Gesellschafterbeschluss gefasst werden.

Überprüfung und ggf. Anpassung der Steuervorauszahlungen

Ist aktuell mit einem Rückgang des Ergebnisses zu rechnen, so sollte geprüft werden, ob eine Anpassung der Steuervorauszahlungen an-
gezeigt ist. Die Herabsetzung von Steuervorauszahlungen ist stets zu prüfen, da dies ein einfaches und effektives Instrument zur Schonung 
der Liquidität ist. Aktuell ist eine Anpassung der Steuervorauszahlungen noch in folgendem Rahmen möglich (längere Fristen bei überwiegend 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft): 

   Die Anpassung der Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ist bis zum 31.8.2024 (spätestens bis zum Erlass des Einkommensteuerbescheids) 
möglich und kann mittels Vorlage einer (vorläufigen) Gewinn- und Verlustrechnung und ggf. Ermittlung des steuerlichen Gewinns beantragt 
werden.

   Die Anpassung der Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ist bis zum 30.6.2025 möglich und kann bereits jetzt mittels Vorlage einer aktuel-
len BWA und einer Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses beantragt werden.

   Ebenso sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2024 in den Blick zu nehmen. Diese sind grds. bemessen nach der zuletzt vorliegenden Steuer-
veranlagung, also einem mehr oder weniger weit zurückliegenden Jahr. Liegt eine nutzbare Planung für 2024 vor, so kann auf dieser Basis 
eine Anpassung der Vorauszahlzungen geprüft und ggf. beantragt werden.

Hinweis: Die Anpassung der Steuervorauszahlungen erfolgt auf Antrag des Stpfl. Zwar besteht bei steigenden Gewinnen im Grundsatz kein 
Handlungsbedarf des Stpfl. Dennoch kann auch in diesen Fällen eine Anpassung zu prüfen sein, wenn größere Abschlusszahlungen ver-
mieden werden sollen. 

Häusliches Arbeitszimmer und Home-Office-Pauschale – FinVerw zur Neuregelung ab 1.1.2023

Die Regelungen zum häuslichen Arbeitszimmer wurden mit Wirkung ab 2023 grundlegend geändert und die Home-Office-Pauschale zeitlich 
entfristet und betragsmäßig deutlich ausgeweitet. Von besonderer Bedeutung ist das Nebeneinander der beiden Regelungen. In der Praxis ist 
der Anwendungsbereich beider Regelungen sorgfältig abzugrenzen. Andererseits dürften nunmehr sehr viele Stpfl. entweder von der Arbeits-
zimmerregelung oder der Home-Office-Pauschale profitieren. Ab 2023 gelten die folgenden Grundsätze:

Häusliches Arbeitszimmer Home-Office-Pauschale

Anwendungs-
voraussetzungen

1.  Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne – insbesondere 
Abgeschlossenheit gegenüber dem Privatbereich und 
nahezu ausschließliche berufliche/betriebliche Nut-
zung

und

2.  Arbeitszimmer bildet den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Tätigkeit.

•  tageweises Tätigwerden in der häuslichen Wohnung

•  Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne liegt nicht vor oder von 
dieser Regelung wird kein Gebrauch gemacht

•  kein Abzug der Wohnungskosten im Rahmen einer doppel-
ten Haushaltsführung

Rechtsfolge •  Ansatz der nachgewiesenen Aufwendungen.

oder (also wahlweise)

•  Ohne Nachweis der entstandenen Kosten erfolgt der 
Ansatz einer Jahrespauschale i. H. v. 1 260 € (für das 
Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr). Diese Pauschale er-
mäßigt sich um jeweils 1/12 für Monate, in denen das 
Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betätigung bildet – inso-
weit kann dann ggf. die Home-Office-Tagespauschale 
angesetzt werden.

•  Ansatz einer Tagespauschale von 6 €, maximal 1 260 € im 
Jahr – also insgesamt für maximal 210 Tage – („Home-Of-
fice-Pauschale“) für jeden Kalendertag, an dem die betrieb-
liche oder berufliche Tätigkeit überwiegend in der häuslichen 
Wohnung ausgeübt und keine außerhalb der häuslichen Woh-
nung belegene erste Tätigkeitsstätte aufgesucht wird.

•  Steht für die betriebliche oder beruf liche Tätigkeit dauer-
haft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, ist ein Abzug 
der Tagespauschale zulässig, wenn die Tätigkeit am selben 
Kalendertag auch auswärts oder an der ersten Tätigkeits-
stätte ausgeübt wird.

Nachweis-
anforderungen

•  Nachweis, dass ein häusliches Arbeitszimmer im steuer-
lichen Sinne vorliegt.

•  Nachweis, dass das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.

•  Glaubhaftmachung der Tage, an der die Tätigkeit überwiegend 
in der häuslichen Wohnung ausgeübt wird.

•  Ggf. ist ergänzend darzulegen, dass für die Tätigkeit dauer-
haft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Hinweis: Diese Regelungen gelten für alle Einkunftsarten, also nicht nur für Arbeitnehmer, sondern insbesondere auch für Freiberufler und 
Gewerbetreibende.

Die FinVerw hat nun mit Schreiben vom 15.8.2023 (Az. IV C 6 – S 2145/19/10006 :027) ausführlich zur Anwendung der seit 2023 geltenden Re-
gelungen Stellung genommen. Die wichtigsten Aspekte stellen wir im Folgenden vor.
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Häusliches Arbeitszimmer: Begriff des häuslichen Arbeitszimmers

   Nach der Rechtsprechung ist ein häusliches Arbeitszimmer ein Raum, der seiner Lage, Funk-
tion und Ausstattung nach in die häusliche Sphäre des Stpfl. eingebunden ist, vorwiegend 
der Erledigung gedanklicher, schriftlicher, verwaltungstechnischer oder organisatorischer 
Arbeiten dient und ausschließlich oder nahezu ausschließlich zu betrieblichen und/oder 
beruflichen Zwecken genutzt wird.

   Es muss eine klare räumliche Abgrenzung zum Privatbereich vorhanden sein. Wird ledig-
lich ein Teil eines Privatraumes betrieblich oder beruflich genutzt (sog. „Arbeitsecke“), liegt 
kein häusliches Arbeitszimmer vor.

   Nicht unter die Reglung zum häuslichen Arbeitszimmer mit der nur sehr begrenzten steuer-
lichen Abzugsmöglichkeit fallen Räume, die ihrer Ausstattung und Funktion nach nicht einem 
Büro entsprechen, wie z. B. Betriebsräume, Lagerräume oder Ausstellungsräume. Dies gilt 
auch dann, wenn diese ihrer Lage nach mit dem Wohnraum des Stpfl. verbunden und so in 
dessen häusliche Sphäre eingebunden sind.

Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen einem häuslichen Arbeitszimmer (mit begrenzter Ab-
zugsfähigkeit der Kosten) und betrieblichen Räumen (grds. ohne Abzugsbeschränkung) kön-
nen folgende Beispiele genannt werden:

Dem Grunde nach liegt in folgenden Fäl-
len ein häusliches Arbeitszimmer vor

Kein häusliches Arbeitszimmer, sondern 
betrieblich genutzte Räume

•  häusliches Büro eines selbständigen Handels-
vertreters, eines selbständigen Übersetzers 
oder eines selbständigen Journalisten

•  häusliches, ausschließlich betrieblich ge-
nutztes Musikzimmer eines freiberuflich tä-
tigen Konzertpianisten, in dem dieser Musik-
unterricht erteilt

•  bei einem Raum, in dem der Stpfl. einen Tele-
arbeitsplatz unterhält und der dem Typus 
des häuslichen Arbeitszimmers entspricht

•  Im Keller ist ein Raum belegen, der z. B. als 
Lager für Waren und Werbematerialien ge-
nutzt wird und damit keine (Teil-)Funktio-
nen erfüllt, die typischerweise einem häus-
lichen Arbeitszimmer zukommen.

•  Eine Arzt-, Steuerberater- oder Anwalts-
praxis grenzt an das Einfamilienhaus an 
oder befindet sich im selben Gebäude wie 
die Privatwohnung, wenn diese Räumlich-
keiten für einen intensiven und dauerhaften 
Publikumsverkehr geöffnet und z. B. bei häus-
lichen Arztpraxen für Patientenbesuche und 
-untersuchungen eingerichtet sind.

•  In einem Geschäftshaus befinden sich neben 
der Wohnung des Bäckermeisters die Back-
stube, der Verkaufsraum, ein Aufenthalts-
raum für das Verkaufspersonal und das 
Büro, in dem die Buchhaltungsarbeiten 
durchgeführt werden. Das Büro ist in die-
sem Fall auf Grund der Nähe zu den übrigen 
Betriebsräumen nicht als häusliches Arbeits-
zimmer zu werten.

  PRAXISTIPP

Handlungsempfehlung: Im ersten Schritt ist also sehr sorgfältig zu prüfen, ob ein häusliches 
Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne vorliegt. Insoweit ist eine Dokumentation anzuraten, 
damit dies auf Anfrage gegenüber dem Finanzamt nachgewiesen werden kann.

Häusliches Arbeitszimmer: Betroffene Aufwendungen

   Zu den Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer gehören zunächst die Aufwendungen 
für die Ausstattung des Zimmers, wie z. B. Teppiche, Fenstervorhänge, Gardinen und Lampen.

   Einrichtungsgegenstände, die zugleich Arbeitsmittel sind, wie z. B. der Schreibtisch oder 
Bürostuhl und Regale oder Aktenschränke sind nicht erfasst, sondern als Arbeitsmittel nach 
den allgemeinen Regeln steuerlich anzusetzen. Auch beruflich/betrieblich veranlasste Auf-
wendungen für Telefon/Internet fallen nicht unter die Kosten des Arbeitszimmers.

   Daneben sind die auf das häusliche Arbeitszimmer entfallenden Anteile an den Gesamt-
aufwendungen für die Wohnung oder für das Gebäude anzusetzen, wie z. B. für Miete, Ge-
bäude-AfA, Schuldzinsen für Kredite, die zur Anschaffung, Herstellung oder Reparatur des 
Gebäudes oder der Eigentumswohnung verwendet worden sind, Aufwendungen für Was-
ser und Energie, Reinigungsaufwendungen, Grundsteuer, Müllabfuhrgebühren, Schorn-
steinfegergebühren, Gebäudeversicherungen. Insoweit ist eine Aufteilung nach qm Wohn-
fläche vorzunehmen.

   Abzugsfähig sind auch Renovierungsaufwendungen betreffend das Arbeitszimmer selbst. 
Renovierungskosten, die das Haus bzw. die Wohnung insgesamt betreffen, wie z. B. Repa-
ratur des Daches oder Erneuerung der Heizung, können anteilig (nach qm Wohnfläche) an-
gesetzt werden.

   Aufwendungen für Luxusgegenstände wie z. B. Kunstgegenstände, die vorrangig der Aus-
schmückung des häuslichen Arbeitszimmers dienen, sind steuerlich nicht abzugsfähig.

Hinweis: Anstatt der Berücksichtigung der tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Kos-
ten kann wahlweise die Jahrespauschale i. H. v. 1 260 € angesetzt werden. Diese ist unabhängig 
von den tatsächlichen Kosten, der Ansatz erfolgt also auch dann, wenn die Kosten geringer sind. 
Diese Pauschale ermäßigt sich um jeweils 1/12 für Monate, in denen das Arbeitszimmer nicht 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet insoweit kann 
dann ggf. die Home-Office-Tagespauschale angesetzt werden. Aufwendungen für Arbeitsmittel 
sind nicht durch die Jahrespauschale abgegolten und können somit zusätzlich angesetzt werden.

Häusliches Arbeitszimmer: Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung

  Zwingende Voraussetzung für die Anwendung 
der Regelung zum steuerlichen Arbeitszimmer 
ist, dass das häusliche Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung des Stpfl. bildet.

  Wird die gesamte berufliche und betrieb-
liche Tätigkeit ausschließlich im häuslichen 
Arbeitszimmer ausgeübt, ist das Arbeits-
zimmer Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit 
des Stpfl. Dies betrifft beispielsweise Tele- 
und Heimarbeiter, die ihre Tätigkeit aus-
schließlich zu Hause ausüben, freiberuf-
liche Schriftsteller, Journalisten, Übersetzer, 
Steuerberater, Rechtsanwälte, Architekten, 
Immobilienmakler, Ingenieure, Künstler.

  Wird die Tätigkeit teilweise außer Haus durch-
geführt („Außendienst“), so kommt es auf 
den qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit 
an. Dem zeitlichen (quantitativen) Umfang 
der Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers 
kommt im Rahmen dieser Würdigung ledig-
lich eine indizielle Bedeutung zu. So hat die 
Rechtsprechung einen Tätigkeitsmittelpunkt 
z. B. nicht anerkannt bei

→   Lehrkräften – Tätigkeitsmittelpunkt ist die 
Schule,

→   einer Produkt- und Fachberaterin, wenn 
die Tätigkeit nach dem Gesamtbild der Ver-
hältnisse durch die Arbeit im Außendienst 
geprägt ist,

→  einem Handelsvertreter, der nahezu werk-
täglich von 7 bis 21 Uhr im Außendienst 
tätig ist,

→   einem Hochschullehrer und einem Rich-
ter,

→   Berufsbetreuern.

  Übt ein Stpfl. mehrere betriebliche und 
berufliche Tätigkeiten nebeneinander aus, 
lassen sich grds. drei Fallgruppen unter-
scheiden:

→   Bilden bei allen Erwerbstätigkeiten – je-
weils – die im häuslichen Arbeitszimmer 
verrichteten Arbeiten den qualitativen 
Schwerpunkt, so liegt dort auch der Mittel-
punkt der Gesamttätigkeit.

→  Bilden hingegen die außerhäuslichen 
Tätigkeiten – jeweils – den qualitativen 
Schwerpunkt der Einzeltätigkeiten oder 
lassen sich diese keinem Schwerpunkt zu-
ordnen, so kann das häusliche Arbeits-
zimmer auch nicht durch die Summe der 
darin verrichteten Arbeiten zum Mittel-
punkt der Gesamttätigkeit werden.

→  Bildet das häusliche Arbeitszimmer den 
qualitativen Mittelpunkt lediglich einer 
einzelnen Tätigkeit, nicht jedoch im Hin-
blick auf die übrigen Tätigkeiten des Stpfl., 
ist regelmäßig davon auszugehen, dass das 
Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der 
Gesamttätigkeit bildet. Insoweit kommt es 
allerdings auf den Einzelfall an.

Häusliches Arbeitszimmer: 
weitere Einzelfragen

  Übt ein Stpfl. mehrere betriebliche und 
beruf liche Tätigkeiten nebeneinander 
aus und bildet das häusliche Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruf lichen Betätigung, so sind die 
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Hinweis: Die Darstellungen dienen aus schließlich Informationszwecken  
und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall.
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Aufwendungen für das häusliche Arbeits-
zimmer oder die wahlweise in Anspruch ge-
nommene Jahrespauschale entsprechend dem 
Nutzungsumfang den darin ausgeübten Tätig-
keiten zuzuordnen. Die FinVerw lässt es aus 
Vereinfachungsgründen aber auch zu, wenn 
der Stpfl. die Aufwendungen oder die Jahres-
pauschale insgesamt nur einer Tätigkeit zu-
ordnet. Insgesamt kann die Jahrespauschale 
aber auch in diesen Fällen nur einmal an-
gesetzt werden und nicht je Tätigkeit.

  Nutzen mehrere Personen, wie z. B. Ehe-
gatten, ein häusliches Arbeitszimmer ge-
meinsam, so gilt:

→   Die Voraussetzungen für die Geltend-
machung des häuslichen Arbeitszimmers 
sind für jede Person gesondert zu prüfen. 
Liegen diese Voraussetzungen jeweils vor, 
kann jeder das häusliche Arbeitszimmer 
Nutzende die Aufwendungen abziehen, die 
dieser getragen hat.

→   Die Jahrespauschale ist personenbezogen 
anzuwenden. Eine Verteilung der Pauscha-
le auf die nutzenden Personen erfolgt nicht.

  Ändern sich die Nutzungsverhältnisse 
innerhalb eines Wirtschafts- oder Kalender-
jahres, können nur die auf den Zeitraum ent-
fallenden Aufwendungen abgezogen wer-
den, in dem das häusliche Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung bildet. Dement-
sprechend ermäßigt sich auch die Jahres-
pauschale von 1 260 € für jeden vol len 
Kalendermonat, in dem das häusliche Arbeits-
zimmer nicht den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bil-
det, um ein Zwölftel. Für den Zeitraum, in dem 
das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Betätigung bildet, kommt ggf. ein Ab-
zug der Tagespauschale von 6 € je Kalender-
tag (siehe nachstehend) in Betracht.

  Die Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer oder die Jahrespauschale können in 
Zeiten der Nichtbeschäftigung (z. B. Er-
werbslosigkeit, Mutterschutz, Elternzeit) nach 
den Regeln zu vorweggenommenen Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten abgezogen 
werden, wenn und soweit dem Stpfl. der Abzug 
der Aufwendungen oder der Jahrespauschale 
auch unter den zu erwartenden Umständen 
der späteren betrieblichen oder beruflichen 
Tätigkeit zustehen würde. Insoweit bestehen 
dann keine Unterbrechungszeiten.

Abzug der Tagespauschale

  Die Tagespauschale kann für jeden Kalender-
tag abgezogen werden, an dem die betrieb-
liche oder berufliche Tätigkeit überwiegend 
in der häuslichen Wohnung ausgeübt und 
keine außerhalb der häuslichen Wohnung 
belegene erste Tätigkeitsstätte aufgesucht 
wird. In diesen Fällen kommt es für den Ab-
zug nicht darauf an, ob dem Stpfl. ein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Eine Aus-
wärtstätigkeit am selben Tag ist unschäd-
lich, wenn der Stpfl. an diesem Tag seine 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit zeit-
lich überwiegend in der häuslichen Wohnung 
ausübt. Überwiegt dagegen zeitlich die Aus-
wärtstätigkeit, so kann für diesen Tag keine 
Tagespauschale angesetzt werden.

  Die Tagespauschale beträgt 6 € pro Kalender-
tag, höchstens 1 260 € im Jahr. Kosten für 
Arbeitsmittel sind hiermit nicht erfasst, son-
dern können daneben geltend gemacht werden.

  Übt der Stpfl. mehrere Tätigkeiten aus, so 
gilt, dass die Tagespauschale von 6 € sich 
auf den Kalendertag bezieht und sich auch 
dann nicht erhöht, wenn an einem Kalender-
tag verschiedene betriebliche oder beruf-
liche Betätigungen ausgeübt werden, für 
die jeweils die Abzugsvoraussetzungen vor-
liegen. In diesem Fall kann der Stpfl. aus 
Vereinfachungsgründen auf eine Aufteilung 
der Tagespauschale auf die verschiedenen 
Tätigkeiten verzichten und diese insgesamt 
einer Tätigkeit zuordnen, für die die Voraus-
setzungen für den Abzug der Tagespauschale 
vorliegen.

  Steht für die betriebliche oder beruf liche 
Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung und wird der Stpfl. auch in 
der häuslichen Wohnung tätig, ist ein Ab-
zug der Tagespauschale auch dann zulässig, 
wenn die Tätigkeit am selben Kalendertag 
auswärts oder an der ersten Tätigkeitsstätte 
ausgeübt wird. Dies betrifft z. B. regelmäßig 
Lehrer an Schulen.

  Können für eine Zweitwohnung Unterkunfts-
kosten im Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung steuerlich abgezogen oder vom 
Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden, ist ein 
Abzug der Tagespauschale nicht zulässig. 
Wird dagegen die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit am Ort des eigenen Hausstandes 
ausgeübt, ist ein Abzug der Tagespauschale 
zulässig, soweit die weiteren Abzugsvoraus-
setzungen vorliegen

  PRAXISTIPP

Handlungsempfehlung: Die Kalendertage, an 
denen die Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme der Tagespauschale erfüllt sind, müs-
sen vom Stpfl. aufgezeichnet und in geeigneter 
Form glaubhaft gemacht werden. Besondere An-
forderungen werden an diese Aufzeichnungen 
nicht gestellt.

Steuerermäßigung für Dienst- 
und Handwerkerleistungen im 
Privathaushalt

Bei der Einkommensteuer können neben-
einander folgende Steuerermäßigungen in An-
spruch genommen werden:

  20 % der Aufwendungen im Privathaus-
halt für haushaltsnahe Beschäftigungs-
verhältnisse und haushaltsnahe Dienst-
leistungen wie Rasenmähen, Fensterputzen 
oder Pflegeleistungen, höchstens 4 000 € p. a. 
und

  20 % der Aufwendungen für Handwerker-
leistungen, also alle im eigenen Haushalt 
getätigten Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen, höchstens 
aber 1 200 € p. a.

Handwerkerleistungen sind nur begünstigt, 
wenn sie im räumlichen Bereich eines vor-
handenen Haushalts erbracht werden. Damit 
scheiden Handwerkerleistungen, die die Er-
richtung eines „Haushalts“, also einen Neu-
bau, betreffen, aus

  PRAXISTIPP

Handlungsempfehlung: Für die Steuer-
ermäßigung werden nur der Lohnanteil sowie 
Maschinen- und Fahrtkosten, nicht dagegen 
der Materialanteil, berücksichtigt. Sollten die 
Höchstbeträge in 2023 noch nicht ausgeschöpft 
sein, ist zu überlegen, geplante Leistungen noch 
in das Jahr 2023 vorzuziehen. Zu beachten ist, 
dass die Steuerermäßigung nur bei Vorliegen 
eines Nachweises gewährt wird; es muss also 
über die Leistung eine Rechnung vorliegen. Da 
eine Barzahlung für die Steuerermäßigung nicht 
anerkannt wird, muss die Rechnung noch in 
2023 durch Überweisung bezahlt werden, um 
die Kosten in 2023 noch geltend machen zu 
können.

Sofern die Höchstgrenzen in 2023 (Handwerker-
leistungen max. 6 000 € und daneben haushalts-
nahe Dienstleistungen max. 20 000 €) bereits 
ausgeschöpft sind, sollten die Zahlungen erst 
in 2024 erfolgen. 

Hinzuweisen ist auf folgende aktuelle Ent-
wicklungen:

  Wird auf dem privat genutzten Einfamilien-
haus eine Photovoltaikanlage errichtet und 
fällt diese unter die mittlerweile eingeführte 
Steuerbefreiung (installierte Leistung laut 
Marktstammdatenregister bis zu 30 kWp), so 
gewährt die FinVerw für die bei der Errichtung 
der Anlage entstandenen Kosten die Steuer-
ermäßigung für Handwerkerleistungen. Das 
heißt, der angefallene Lohnaufwand für die 
Montage kann i. H. v. 20 %, maximal 1 200 € 
geltend gemacht werden.

  Kosten für ein Hausnotrufsystem , wel-
ches im Notfall lediglich einen Dritten ver-
ständigt, selbst aber keine Hilfestellung beim 
Betroffenen leistet, können nicht geltend ge-
macht werden. Insoweit fehlt es an dem not-
wendigen Bezug der Leistung zum Haushalt 
des Stpfl.

  Vom Stpfl. getragene Handwerkerkosten für 
die selbstgenutzte Wohnung können auch 
dann angesetzt werden, wenn die Wohnung 
selbst unentgeltlich – z. B. von einem nahen 
Angehörigen – überlassen wurde.

  Bestätigt hat die Rechtsprechung, dass auch 
Mieter die Steuerermäßigung für haushalts-
nahe Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen geltend machen können. Der Nach-
weis der getragenen Kosten erfolgt über die 
Wohnnebenkostenabrechnung, eine Haus-
geldabrechnung oder eine sonstige Be-
scheinigung durch den Vermieter bzw. den 
Verwalter einer Eigentumswohnung.
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